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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1977

Norm

KFG 1967 §63 Abs1

KFG 1967 §63 Abs3

ZPO §14 Bd

Rechtssatz

Da die Dispositionsbefugnis des Versicherers und der Versicherten, wenn sie vom geschädigten Dritten mit derselben

Klage belangt werden, hinsichtlich jener Prozeßhandlungen, die die Grundlage für die Fällung eines

Versäumungsurteiles bilden, gewahrt bleibt, kann in einem solchen Rechtsstreit ein Streitgenosse auch auf Seiten des

anderen Streitgenossen als Nebenintervenient beitreten und die Folgen des Versäumnisses des Streitgenossen, dem

er als Nebenintervenient beitritt, durch sein Erscheinen abwehren.
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